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§ 25. Die Beschränkung der Autonomie. Wirtschaftliche Stagnation

gen ausdrückte, ein Jude die Regierung „nur durch Anbetung des
griechischen Kreuzes hätte zufriedenstellen können“, in das Land der
Freiheit, in die Vereinigten Staaten von Amerika zu ziehen, wo er bis
zu seinem Tode als Rabbiner und Prediger wirkte. Er starb 1882 in
Cincinnati.

§ 25 . Die Beschränkung der Autonomie. Wirtschaftliche Stagnation

Unmittelbar nach der Ankündigung der Schulreform, die mit der
Aufhebung der jüdischen Schulautonomie gleichbedeutend war, ging
die Regierung an die Verwirklichung des zweiten Punktes ihres Pro¬
gramms, an die Reseitigung der Gemeinde-Autonomie. Am 19. De¬
zember i 844 erging ein Ukas über die „Abschaffung der Kahale und
die Unterstellung der in Stadt und Land ansässigen Juden unter diet
allgemeine Verwaltung“. Alle administrativen Funktionen der wähl¬
baren Kahale sollten auf die Polizeibehörden und die wirtschaftlichen
Funktionen auf die Stadtverordnetenversammlungen und Magistrate
übergehen. Wäre gleichzeitig mit dieser „Reform“ konsequenterweise
die Gleichstellung der Juden mit der christlichen Bevölkerung in
steuerlicher Hinsicht durchgeführt worden, so wäre die Kompetenz
der Gemeinde nur noch auf den engen Bereich der synagogalen An¬
gelegenheiten beschränkt geblieben; die Regierung wollte jedoch we¬
der auf die jüdischen Sondersteuern noch auf die für die Juden gelten¬
den Ausnahmebestimmungen hinsichtlich der Rekrutenpflicht verzich¬
ten. Um diese Ungleichheit zu erhalten, sah man sich nun genötigt,
die Wucht des gegen die jüdische Selbstverwaltung geführten Schlages
zu mildern und die Einrichtung der wählbaren „Rekrutenältesten“
und Steuereinnehmer unangetastet zu lassen. Diese kläglichen Über¬
reste des Kahals sollten fortan die jüdische Gemeindeselbstverwaltung
ersetzen. Der durch die ihm auferlegte Pflicht der Rekruteneinziehung
bereits demoralisierte Kahal mußte früher oder später seine ehe¬
malige nationale Bedeutung restlos einbüßen.

Nachdem die Regierung den Kahalvorstand zu einem Inbegriff
von Zöllnern und Rekrutenhäschern degradiert hatte, riß sie auch noch
das Recht an sich, über den Ertrag der Gemeindesteuern zu verfügen.
Gleichzeitig mit dem die Kahalverwaltung betreffenden Erlaß erging
ein neues „Korobka-Steuer-Statut“. Die Eintreibung dieser seit jeher
der Kahalkasse zufließenden Fleischverbrauchssteuer wurde schon
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